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VERORDNUNG (EU) 2023/2147 DES RATES 
vom 9. Oktober 2023 (*) 

über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, 
die die Stabilität und den politischen Übergang Sudans untergraben 

zuletzt geändert durch die 
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/384 DES RATES 

vom 22. Januar 2024 (**) 
 
 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2023/2135 des Rates vom 9. Oktober 2023 über restriktive Maßnahmen an-
gesichts von Handlungen, die die Stabilität und den politischen Übergang Sudans untergraben (1) , 

auf gemeinsamen Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäi-
schen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 9. Oktober 2023 den Beschluss (GASP) 2023/2135 angenommen, mit dem ein Rahmen für 
gezielte restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die Stabilität und den politischen Übergang 
Sudans untergraben, geschaffen wird. Der politische Kontext und die politischen Gründe für die Verhängung 
der restriktiven Maßnahmen wird in den zugehörigen Erwägungsgründen dargelegt. Der genannte Beschluss 
sieht ein Reiseverbot, das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen bestimmter natürlicher 
oder juristischer Personen, Organisationen oder Einrichtungen sowie das Verbot vor, diesen Gelder und wirt-
schaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Die Personen, Organisationen und Einrichtungen, die die-
sen restriktiven Maßnahmen unterliegen, sind im Anhang des genannten Beschlusses aufgeführt. 

(2) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on, daher ist für ihre Umsetzung eine Regelung auf Unionsebene erforderlich, insbesondere um ihre einheit-
liche Anwendung durch die Wirtschaftsbeteiligten in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen. 

(3) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die in der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union verankert sind, insbesondere mit dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbe-
helf und ein faires Verfahren, den Verteidigungsrechten und dem Recht auf Schutz personenbezogener Da-
ten. Diese Verordnung sollte unter Achtung dieser Rechte angewandt werden. 

(4) Das Verfahren zur Änderung der Liste in Anhang I dieser Verordnung sollte unter anderem vorsehen, dass 
die benannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen die Gründe für die 
Aufnahme in die Liste erfahren, sodass sie Gelegenheit zur Stellungnahme haben. 

(5) Zur Durchführung dieser Verordnung und zur Gewährleistung eines Höchstmaßes an Rechtssicherheit in der 
Union sollten die Namen der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, deren 
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen nach dieser Verordnung einzufrieren sind, und sonstige sachdienliche 
Angaben veröffentlicht werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte den Bestimmungen der 
Verordnungen (EU) 2016/679 (2) und (EU) 2018/1725 (3) des Europäischen Parlaments und des Rates genü-
gen. 

(6) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten einander über die gemäß dieser Verordnung getroffenen 
Maßnahmen und über alle ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegenden sonstigen sach-
dienlichen Informationen unterrichten. 

(7) Die Mitgliedstaaten sollten für Verstöße gegen diese Verordnung Sanktionen festlegen und alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Sanktionen ergreifen. Diese Sanktionen sollten wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

Artikel 1 



Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

a) „Anspruch“ jeden vor oder nach Inkrafttreten dieser Verordnung erhobenen Anspruch aus oder im Zusam-
menhang mit einem Vertrag oder einer Transaktion und unabhängig davon, ob er gerichtlich geltend gemacht 
wird oder wurde, insbesondere 

i) Ansprüche auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Trans-
aktion, 

ii) Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, einer finanziellen Garantie oder Gegenga-
rantie in jeglicher Form, 

iii) Ansprüche auf Entschädigung in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

iv) Gegenansprüche, 

v) Ansprüche auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im Wege der Zwangsvollstreckung — eines Ge-
richtsurteils, eines Schiedsspruchs oder gleichwertiger Entscheidungen, ungeachtet des Ortes, an dem 
sie ergangen sind; 

b) „Vertrag oder Transaktion“ jedes Geschäft, ungeachtet der Form und des anwendbaren Rechts, bei dem die-
selben oder verschiedene Parteien einen oder mehrere Verträge abschließen oder vergleichbare Verpflich-
tungen eingehen; als „Vertrag“ gelten zu diesem Zweck auch alle Arten von Obligationen, Garantien, insbe-
sondere finanzielle Garantien und Gegengarantien, sowie Kredite, rechtlich unabhängig oder nicht, ebenso 
alle Nebenvereinbarungen, die auf einem solchen Geschäft beruhen oder mit diesem im Zusammenhang 
stehen; 

c) „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang II aufgeführten Internetseiten angegebenen zuständigen Be-
hörden der Mitgliedstaaten; 

d) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art – ob materiell oder immateriell, beweglich oder un-
beweglich –, die keine Gelder sind, aber für den Erwerb von Geldern, Gütern oder Dienstleistungen verwen-
det werden können; 

e) „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung der Verwendung wirtschaftlicher Ressourcen 
für jegliche Form der Beschaffung von Geldern, Gütern oder Dienstleistungen, einschließlich, aber nicht aus-
schließlich, des Verkaufs, der Vermietung oder der Verpfändung dieser Ressourcen; 

f) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Verlagerung, des Transfers, der Veränderung 
und der Verwendung von Geldern sowie des Zugangs zu oder des Umgangs mit ihnen, die eine Änderung 
des Volumens, der Höhe, der Belegenheit, des Eigentums, des Besitzes, der Eigenschaften oder der Zweck-
bestimmung der Gelder oder eine sonstige Veränderung, die die Nutzung der Gelder einschließlich des Port-
foliomanagements ermöglicht, bewirken würde; 

g) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere Zahlungsmittel, 

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, Zahlungsansprüche 
und verbriefte Forderungen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpa-
pierzertifikaten, Obligationen, Schuldscheinen, Optionsscheinen, Pfandbriefen und Derivaten, 

iv) Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten, 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien und andere finanzielle An-
sprüche, 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden, 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen; 

h) „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen der Vertrag Anwendung findet, nach 
Maßgabe der im Vertrag festgelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

Artikel 2 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen im Besitz, im Eigentum, in der Verfügungsgewalt oder un-
ter der Kontrolle der in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen werden eingefroren. 

(2) Den in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen bereitgestellt werden oder 
zugutekommen. 



(3) Anhang I enthält natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die 

a) für Handlungen oder politische Maßnahmen, die den Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit Sudans 
bedrohen, verantwortlich sind oder sich unmittelbar oder mittelbar an diesen beteiligt haben oder diese 
unterstützen oder von diesen profitieren; 

b) die Bemühungen um eine Wiederaufnahme des politischen Übergangs in Sudan behindern oder unter-
graben; 

c) die Bereitstellung humanitärer Hilfe, den Zugang zu humanitärer Hilfe oder die Verteilung humanitärer 
Hilfsgüter in Sudan behindern, einschließlich durch Angriffe auf Gesundheitspersonal und humanitäre 
Helfer sowie Beschlagnahme und Zerstörung von humanitärer oder medizinischer Infrastruktur und von 
Hilfsgütern; 

d) an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in Sudan, die schwere Menschenrechtsver-
letzungen und -verstöße darstellen oder gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen, beteiligt sind, 
einschließlich Tötungen und Verstümmelungen, Vergewaltigung und andere schwerwiegende Formen 
sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, Entführung und Vertreibung; 

e) mit den Buchstaben a bis d unterfallenden natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen verbunden sind. 

Artikel 3 

(1) Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftli-
cher Ressourcen unter den ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie fest-
gestellt haben, dass die betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 

a) zur Deckung der Grundbedürfnisse der in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen sowie von unterhaltsberechtigten Familienangehörigen jener natürli-
chen Personen, einschließlich für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medi-
kamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher 
Versorgungseinrichtungen, notwendig sind, 

b) ausschließlich für die Bezahlung angemessener Honorare oder die Erstattung von Ausgaben im Zu-
sammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen bestimmt sind, 

c) ausschließlich für die Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäßige Ver-
wahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen bestimmt sind, 

d) zur Deckung außerordentlicher Ausgaben notwendig sind, vorausgesetzt, dass die zuständige Behörde 
den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens zwei Wochen 
vor Erteilung der Genehmigung die Gründe mitgeteilt hat, aus denen ihres Erachtens eine Sonderge-
nehmigung erteilt werden sollte, oder 

e) auf Konten oder von Konten einer diplomatischen Vertretung oder Konsularstelle oder einer internationa-
len Organisation überwiesen werden sollen, die Immunität nach dem Völkerrecht genießt, soweit diese 
Zahlungen für amtliche Zwecke dieser diplomatischen Vertretung oder Konsularstelle oder internationa-
len Organisation bestimmt sind. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über nach Absatz 
1 erteilte Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 4 

(1) Artikel 2 Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen 
Ressourcen, die notwendig sind, um die rasche Bereitstellung humanitärer Hilfe zu gewährleisten oder ande-
re Tätigkeiten zur Deckung grundlegender menschlicher Bedürfnisse zu unterstützen, wenn die Hilfe bzw. die 
anderen Tätigkeiten durchgeführt werden von 

a) den Vereinten Nationen, einschließlich ihrer Programme, Fonds und sonstigen Einrichtungen und Stel-
len, sowie ihren Sonderorganisationen und verwandten Organisationen, 

b) internationalen Organisationen, 

c) humanitäre Hilfe leistenden Organisationen mit Beobachterstatus in der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen und Mitgliedern dieser Organisationen, 

d) bilateral oder multilateral finanzierten nichtstaatlichen Organisationen, die sich an den Plänen der Ver-
einten Nationen für humanitäre Maßnahmen, den Plänen für Flüchtlingshilfemaßnahmen oder anderen 
Appellen der Vereinten Nationen oder an vom Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humani-
tärer Angelegenheiten (OCHA) koordinierten humanitären „Clustern“ beteiligen, 



e) Organisationen und Agenturen, denen die Union das Zertifikat für humanitäre Partnerschaft erteilt hat 
oder die von einem Mitgliedstaat gemäß nationalen Verfahren zertifiziert oder anerkannt sind. 

f) spezialisierten Agenturen der Mitgliedstaaten, oder 

g) den Beschäftigten, Zuschussempfängern, Tochtergesellschaften oder Durchführungspartnern der unter 
den Buchstaben a bis f genannten Einrichtungen, während und soweit sie in dieser Eigenschaft tätig 
sind. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 können zuständige Behörden eines Mitgliedsstaats abweichend von Artikel 2 
Absätze 1 und 2 die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die 
Zurverfügungstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinen-
den Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Bereitstellung dieser Gelder oder 
wirtschaftlichen Ressourcen für die rasche Bereitstellung humanitärer Hilfe oder zur Unterstützung anderer 
Tätigkeiten zur Deckung grundlegender menschlicher Bedürfnisse erforderlich ist. 

(3) Ergeht innerhalb von 5 Tagen nach Eingang des Genehmigungsantrags im Rahmen von Absatz 2 keine ab-
lehnende Entscheidung, kein Auskunftsersuchen oder keine Mitteilung über eine Fristverlängerung der zu-
ständigen Behörde, so gilt die Genehmigung als erteilt. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über nach diesem Ab-
satz erteilte Genehmigungen innerhalb von vier Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 5 

(1) Abweichend von Artikel 2 Absatz 1 können zuständige Behörden die Freigabe bestimmter eingefrorener Gel-
der oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, 
die vor dem Datum ergangen ist, an dem die in Artikel 2 genannte natürliche oder juristische Person, Or-
ganisation oder Einrichtung in die Liste in Anhang I aufgenommen wurde, oder Gegenstand einer vor 
oder nach diesem Datum in der Union ergangenen gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder 
einer vor oder nach diesem Datum in dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Ent-
scheidung, 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen 
Rechtsvorschriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich zur Erfüllung der Forderungen ver-
wendet, die durch eine solche Entscheidung gesichert sind oder deren Bestehen in einer solchen Ent-
scheidung bestätigt wird, 

c) die Entscheidung kommt nicht einer in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Or-
ganisation oder Einrichtung zugute, und 

d) die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffen-
den Mitgliedstaats. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über nach Absatz 
1 erteilte Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 6 

(1) Schuldet eine in Anhang I aufgeführte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung Zah-
lungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die von der betreffenden natürlichen 
oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung vor dem Tag geschlossen wurden bzw. entstanden 
sind, an dem diese natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Anhang I aufgenom-
men wurde, so können die zuständigen Behörden abweichend von Artikel 2 Absatz 1 die Freigabe bestimm-
ter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen 
genehmigen, wenn die betreffende zuständige Behörde festgestellt hat, dass 

a) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen von einer in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristi-
schen Person, Organisation oder Einrichtung für eine Zahlung verwendet werden sollen, und 

b) die Zahlung nicht gegen Artikel 2 Absatz 2 verstößt. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach 
Absatz 1 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 7 

(1) Artikel 2 Absatz 2 hindert Finanz- oder Kreditinstitute nicht daran, eingefrorenen Konten Gelder gutzuschrei-
ben, die von Dritten auf das Konto einer in der Liste aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Orga-
nisation oder Einrichtung überwiesen werden, sofern die diesen Konten gutgeschriebenen Beträge ebenfalls 



eingefroren werden. Die Finanz- oder Kreditinstitute setzen die zuständigen Behörden unverzüglich von sol-
chen Transaktionen in Kenntnis. 

(2) Artikel 2 Absatz 2 gilt nicht für eine auf eingefrorene Konten erfolgte Gutschrift von 

a) Zinsen und sonstigen Erträge dieser Konten, 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Tag geschlossen 
wurden bzw. entstanden sind, an dem die in Artikel 2 genannte natürliche oder juristische Person, Orga-
nisation oder Einrichtung in Anhang I aufgenommen wurde, oder 

c) Zahlungen aufgrund von in einem Mitgliedstaat ergangenen oder in dem betreffenden Mitgliedstaat voll-
streckbaren gerichtlichen, behördlichen oder schiedsgerichtlichen Entscheidungen, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen nach Artikel 2 Absatz 1 eingefroren werden. 

Artikel 8 

(1) Natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen sind verpflichtet, 

a) Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, wie etwa Informationen über die nach 
Artikel 3 Absatz 1 eingefrorenen Konten und Beträge unverzüglich der zuständigen Behörde des Mit-
gliedstaats, in dem sie ihren Sitz bzw. Wohnsitz haben, und — direkt oder über den Mitgliedstaat — der 
Kommission zu übermitteln und 

b) mit der zuständigen Behörde bei der Überprüfung dieser Informationen nach Buchstabe a zusammen-
zuarbeiten. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt vorbehaltlich nationaler oder sonstiger anwendbarer Vorschriften über 
die Vertraulichkeit von Informationen, die sich im Besitz von Justizbehörden befinden, und im Einklang mit 
der Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und ihren Mandanten, die durch Artikel 7 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union garantiert wird. Zu diesem Zweck umfasst dies auch die 
Kommunikation hinsichtlich Rechtsberatung durch andere zertifizierte Fachleute, die nach nationalem Recht 
befugt sind, den Mandanten in Gerichtsverfahren zu vertreten, sofern diese Rechtsberatung im Zusammen-
hang mit anhängigen oder künftigen Gerichtsverfahren erbracht wird. 

(3) Zusätzliche Informationen, die direkt bei der Kommission eingehen, werden den Mitgliedstaaten zur Verfü-
gung gestellt. 

(4) Die nach diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet 
werden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden. 

(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich der Durchsetzungsbehörden, der Zollbehörden 
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (4), der zuständi-
gen Behörden im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (5), der Richtlinie (EU) 2015/849 (6) und der Richt-
linie 2014/65/EU (7) des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verwalter amtlicher Register, in 
denen natürliche Personen, juristische Personen, Einrichtungen und Organisationen sowie unbewegliche o-
der bewegliche Vermögensgegenstände eingetragen sind, verarbeiten Informationen, einschließlich perso-
nenbezogener Daten und erforderlichenfalls der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Informationen, und tau-
schen sie unverzüglich mit anderen zuständigen Behörden ihres Mitgliedstaats und anderer Mitgliedstaaten 
und mit der Kommission aus, wenn eine derartige Verarbeitung und ein derartiger Austausch für die verarbei-
tende oder die empfangende Behörde im Einklang mit dieser Verordnung zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlich ist, insbesondere wenn sie Verletzungen, Umgehungen oder Versuche der Verletzung oder Umge-
hung der in dieser Verordnung festgelegten Verbote feststellen. 

(6) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit der vorliegenden Verordnung und den 
Verordnungen (EU) 2016/679 und (EU) 2018/1725 Europäischen Parlaments und des Rates und nur inso-
weit, als es für die Anwendung der vorliegenden Verordnung und zur Gewährleistung einer wirksamen Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowie mit der Kommission bei ihrer Anwendung erforderlich ist. 

Artikel 9 

(1) Es ist untersagt, wissentlich und vorsätzlich an Handlungen teilzunehmen, mit denen die Umgehung der 
Maßnahmen nach Artikel 2 bezweckt oder bewirkt wird. 

(2) Die in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind 
verpflichtet, 

a) innerhalb von sechs Wochen nach dem Datum ihrer Aufnahme in die Liste in Anhang I Gelder oder wirt-
schaftliche Ressourcen innerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats, die in ihrem Eigentum oder 
Besitz sind oder von ihnen gehalten oder kontrolliert werden, an die zuständige Behörde des Mitglied-
staats, in dem sich diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen befinden, zu melden und 



b) mit der zuständigen Behörde bei der Überprüfung solcher Informationen zusammenzuarbeiten. 

(3) Die Nichteinhaltung von Absatz 2 wird als Teilnahme an Handlungen nach Absatz 1, mit denen die Umge-
hung der Maßnahmen nach Artikel 2 bezweckt oder bewirkt wird, angesehen. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission innerhalb von zwei Wochen über den Erhalt der In-
formationen nach Absatz 2 Buchstabe a. 

(5) Die nach diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet 
werden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden. 

(6) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit der vorliegenden Verordnung und den 
Verordnungen (EU) 2016/679 und (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates und nur in-
soweit, als es für ihre Anwendung erforderlich ist. 

Artikel 10 

(1) Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen sowie ihre Führungskräfte und Be-
schäftigten, die im guten Glauben, im Einklang mit dieser Verordnung zu handeln, Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen einfrieren oder ihre Bereitstellung ablehnen, können hierfür nicht haftbar gemacht werden, es sei 
denn, das Einfrieren oder Zurückhalten der Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen ist nachweislich auf 
Fahrlässigkeit zurückzuführen. 

(2) Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen können für ihr Handeln nicht haftbar 
gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme hatten, dass sie 
mit ihrem Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser Verordnung verstoßen. 

Artikel 11 

(1) Ansprüche in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, deren Erfüllung bzw. Durchführung von 
den mit dieser Verordnung verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise betroffen 
ist, einschließlich Schadensersatzansprüche oder ähnliche Ansprüche, wie Entschädigungs- oder Garantie-
ansprüche, vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, einer Garantie oder Ge-
gengarantie, insbesondere einer finanziellen Garantie oder Gegengarantie, in jeglicher Form, werden nicht 
erfüllt, wenn sie geltend gemacht werden von 

a) den in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtun-
gen, 

b) natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die über eine der in Buch-
stabe a genannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder in 
deren Namen handeln. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die natürliche oder juristische Person, Organisation 
oder Einrichtung, die den Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des Anspruchs 
nicht nach Absatz 1 verboten ist. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten natürlichen oder juristischen Personen, Or-
ganisationen oder Einrichtungen auf gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung vertrag-
licher Pflichten nach dieser Verordnung. 

Artikel 12 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren einander über die nach dieser Verordnung getroffenen 
Maßnahmen und übermitteln einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende sonstige 
sachdienliche Informationen, insbesondere über 

a) nach Artikel 2 eingefrorene Gelder und nach Artikel 3, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 und Artikel 6 erteilte 
Genehmigungen, 

b) Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile n Gerichte. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission unverzüglich ihnen vorliegende sonstige sach-
dienliche Informationen, die die wirksame Anwendung dieser Verordnung berühren könnten. 

Artikel 13 

(1) Beschließt der Rat, eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung den in Artikel 2 ge-
nannten Maßnahmen zu unterwerfen, so ändert er Anhang I entsprechend. 



(2) Der Rat setzt die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung von dem Be-
schluss nach Absatz 1 und den Gründen für die Aufnahme in die Liste entweder auf direktem Weg, falls ihre 
Anschrift bekannt ist, oder durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in Kenntnis und gibt dieser na-
türlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat 
den betreffenden Beschluss und unterrichtet die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation 
oder Einrichtung entsprechend. 

(4) Die Liste in Anhang I wird in regelmäßigen Abständen, mindestens aber alle zwölf Monate überprüft. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Anhang II auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten vor-
gelegten Informationen zu ändern. 

Artikel 14 

(1) Anhang I enthält die Gründe für die Aufnahme der betreffenden natürlichen oder juristischen Personen, Or-
ganisationen oder Einrichtungen in die Liste. 

(2) Anhang I enthält die zur Identifizierung der betreffenden natürlichen oder juristischen Personen, Organisatio-
nen oder Einrichtungen erforderlichen Angaben, soweit diese verfügbar sind. Bei natürlichen Personen kön-
nen diese Angaben Folgendes umfassen: Namen und Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörig-
keit, Reisepass- und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie Funktion oder 
Beruf. Bei juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und 
Datum der Registrierung, die Registriernummer und den Geschäftssitz umfassen. 

Artikel 15 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen diese Verordnung Sanktionen fest und treffen alle zur Sicher-
stellung ihrer Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, ver-
hältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten ergreifen ferner geeignete Maßnahmen zur Einzie-
hung der Erträge aus solchen Verstößen. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die entsprechenden Bestimmungen gemäß Absatz 1 unverzüglich 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit und melden ihr alle späteren Änderungen. 

Artikel 16 

(1) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden 
„Hoher Vertreter“) dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, um ihre Aufgaben nach dieser Verordnung 
zu erfüllen. Zu diesen Aufgaben gehören 

a) was den Rat betrifft, die Ausarbeitung und Durchführung von Änderungen des Anhangs I; 

b) was den Hohen Vertreter betrifft, die Ausarbeitung von Änderungen zu Anhang I; 

c) was die Kommission betrifft: 

i) die Aufnahme des Inhalts von Anhang I in die elektronisch verfügbare konsolidierte Liste der Perso-
nen, Gruppen und Organisationen, die finanziellen Sanktionen der Union unterliegen, und in die in-
teraktive Weltkarte der Unionssanktionen, die beide öffentlich zugänglich sind; 

ii) die Verarbeitung von Informationen über die Auswirkungen der in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen, z. B. Wert der eingefrorenen Gelder, und von Informationen über die von den zustän-
digen Behörden erteilten Genehmigungen. 

(2) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter verarbeiten einschlägige Daten, die Straftaten der in der 
Liste aufgeführten natürlichen Personen sowie strafrechtliche Verurteilungen oder Sicherungsmaßregeln im 
Zusammenhang mit diesen Personen betreffen, gegebenenfalls nur in dem Umfang, in dem dies für die Aus-
arbeitung des Anhangs I erforderlich ist. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter zu „Verantwortli-
chen“ im Sinne von Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2018/1725 bestimmt, um sicherzustellen, dass 
die betreffenden natürlichen Personen ihre Rechte nach dieser Verordnung ausüben können. 

Artikel 17 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die in dieser Verordnung genannten zuständigen Behörden und geben sie auf 
den in Anhang II aufgeführten Internetseiten an. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle 
Änderungen der Adressen ihrer in Anhang II aufgeführten Internetseiten. 



(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung die Be-
nennung ihrer zuständigen Behörden, sowie die Kontaktdaten dieser zuständigen Behörden, und sie melden 
der Kommission alle späteren Änderungen. 

(3) Soweit diese Verordnung eine Melde-, Informations- oder sonstige Mitteilungspflicht gegenüber der Kommis-
sion vorsieht, werden dazu die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die in Anhang II angege-
ben sind. 

Artikel 18 

Die Kommission darf die Informationen, die ihr nach dieser Verordnung übermittelt oder von ihr entgegengenom-
men werden, nur für die Zwecke verwenden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden. 

Artikel 19 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Union einschließlich ihres Luftraums, 

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten unterstehen, 

c) für alle natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und außer-
halb des Gebiets der Union, 

d) für alle nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische Personen, Organisati-
onen oder Einrichtungen innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union, 

e) für alle juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen hinsichtlich aller Geschäfte, die ganz oder 
teilweise innerhalb der Union getätigt werden. 

Artikel 20 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Luxemburg am 9. Oktober 2023. 

Im Namen des Rates 
Der Präsidentin 
Y. DÍAZ PÉREZ 

 
 
 
 (*) ABl. Reihe L vom 11. Oktober 2023. 

 (**) ABl. L, 2024/384, 22.1.2024. 

 (1) ABl. L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj. 

 (2) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutz- Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

 (3) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 
295 vom 21.11.2018, S. 39). 

 (4) Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zoll-
kodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1). 

 (5) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderun-
gen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

 (6) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

 (7) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente 
sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

 
 



ANHANG I 

Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 2 

A. Natürliche Personen 

[…] 

 

B. Organisationen 

 Bezeichnung Angaben zur Identifizierung Gründe Datum der 
Aufnahme 
in die Liste 

1.  Defense Industries System 
 
alias: 
Military Industry Corporation; 
 
Defense Industries Corporati-
on 

Anschrift: 
Khartoum North, Khartoum 
10783 
 
Art der Organisation: 
Öffentliche Einrichtung 
 
Datum der Registrierung: 
1993 

Defense Industries System (DIS), vor-
mals bekannt als Military Industrial Cor-
poration (MIC), ist ein großes Konglome-
rat im Eigentum der sudanesischen 
Streitkräfte (SAF), das ein Netzwerk aus 
vom Militär kontrollierter Unternehmen 
verwaltet. DIS erwirtschaftet beträchtliche 
jährliche Einnahmen, die für das Jahr 
2020 auf 2 Mrd. USD geschätzt werden. 
 
DIS stellt eine Reihe von Militärgütern – 
darunter Waffen, Munition, Luftfahrzeuge 
und Militärfahrzeuge – her und liefert sie 
an die SAF, von denen sie im Konflikt in 
Sudan eingesetzt werden. 
 
DIS kontrolliert zusammen mit SMT En-
gineering (SMT) über ein Netz direkter 
und indirekter Beteiligungen zahlreiche 
Unternehmen des von den SAF kontrol-
lierten GIAD-Konglomerats, das auch an 
der Herstellung von Waffen und Fahr-
zeugen sowie an der Erbringung von 
Dienstleistungen für die SAF, insbeson-
dere durch eine Partnerschaft zwischen 
GIAD for Automotive Services und dem 
Corps of Engineers (Pionierkorps), betei-
ligt ist. 
 
Der Generaldirektor von DIS begleitet 
den Befehlshaber Al-Burhan seit April 
2023 bei dessen offiziellen Auslandsbe-
suchen. 
 
Somit unterstützt DIS die Handlungen 
und politischen Maßnahmen der SAF, die 
den Frieden, die Stabilität und die Si-
cherheit Sudans bedrohen. Darüber hin-
aus ist DIS mit SMT verbunden, das die 
Handlungen und politischen Maßnahmen 
der SAF, die den Frieden, die Stabilität 
und die Sicherheit Sudans bedrohen, 
ebenfalls unterstützt. 
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2.  SMT Engineering 
 
alias: 
Sudan Master Technology; 

Anschrift: 
SMT Building Madani Road, 
KM 50 Khartoum, Giad In-
dustrial Complex, Gamhuria 
Street Khartoum 

SMT Engineering (SMT) ist ein Unter-
nehmen mit Sitz in Sudan, das zusam-
men mit DIS über ein Netz direkter und 
indirekter Beteiligungen Eigentümer zahl-
reicher Unternehmen des von den SAF 
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SMT  
Art der Organisation: 
Staatlich kontrolliertes Un-
ternehmen 

kontrollierten GIAD-Konglomerats ist o-
der diese kontrolliert. SMT ist der Haupt-
aktionär von drei GIAD-Unternehmen, 
deren übrige Anteile von DIS gehalten 
werden (GIAD für die Automobil- und 
Lkw-Industrie, GIAD- Komplex für die In-
dustrie der Schwermechanik und GIAD-
Komplex für die Metallindustrie). SMT 
besitzt oder kontrolliert direkt oder indi-
rekt auch zahlreiche weitere Unterneh-
men, die Teil des GIAD-Konglomerats 
sind und an denen DIS ebenfalls Anteile 
hält, etwa bei GIAD Automotive Services. 
 
Das GIAD-Konglomerat ist an der Her-
stellung von Waffen und Fahrzeugen für 
die Streitkräfte sowie an der Erbringung 
von Dienstleistungen für die SAF, insbe-
sondere durch eine Partnerschaft zwi-
schen GIAD Automotive Services und 
dem Corps of Engineers (Pionierkorps), 
beteiligt. 
 
DIS ist ein großes Konglomerat im Eigen-
tum der SAF, das die Handlungen und 
politischen Maßnahmen der SAF, die den 
Frieden, die Stabilität und die Sicherheit 
Sudans bedrohen, unterstützt, insbeson-
dere durch die Herstellung und Lieferung 
einer Reihe von Militärgütern – darunter 
Waffen, Munition, Luftfahrzeuge und Mili-
tärfahrzeuge –, die von den Streitkräften 
im Konflikt in Sudan eingesetzt werden. 
 
Somit unterstützt SMT Engineering die 
Handlungen und politischen Maßnahmen 
der SAF, die den Frieden, die Stabilität 
und die Sicherheit Sudans bedrohen. 
Darüber hinaus ist SMT mit DIS verbun-
den, das die Handlungen und politischen 
Maßnahmen der SAF, die den Frieden, 
die Stabilität und die Sicherheit Sudans 
bedrohen, ebenfalls unterstützt. 

3.  Zadna International Company 
for Investment Limited 

Anschrift: 
Doha Street Property 436, 
Manshia Doha Street, Khar-
toum, Sudan, 11429 
 
Art der Organisation: 
Staatlich kontrolliertes Un-
ternehmen 
 
Datum der Registrierung: 
1997 

Zadna International Company for Invest-
ment Limited (Zadna) ist eine Holdingge-
sellschaft in den Bereichen Landwirt-
schaft und Bauwesen, die sich zu 99 % 
im Eigentum des von den SAF kontrollier-
ten Special Fund for the Social Security 
of the Armed Forces (SFSSAF, vormals 
bekannt als Charity Organisation for the 
Support of the Armed Forces) befindet. 
 
Der Anführer der SAF, Befehlshaber Al-
Burhan, ernannte im Oktober 2021 sei-
nen Freund und Direktor von DIS, Gene-
ral El Mirghani Idris Suleiman, zum Vor-
sitzenden von Zadna. 
 
Im Mai 2023 ernannte er ferner Dr. Taha 
Hussein Yousef zum Generaldirektor von 
Zadna. 
 
SFSSAF und Zadna sind Teil des riesi-
gen Netzwerks von Unternehmen und 
Organisationen, die im Eigentum oder 
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unter der Kontrolle der SAF stehen und 
genutzt werden, um die Macht der Streit-
kräfte über die sudanesische Wirtschaft 
aufrechtzuerhalten. 
 
Zadna ist ein führendes Unternehmen, 
das hochkarätige internationale Geschäf-
te abschließt und eine der wichtigsten 
Einnahmequellen des Netzwerks von Un-
ternehmen der Streitkräfte darstellt. Da-
her generiert Zadna beträchtliche Ein-
nahmen zugunsten der SAF, mit denen 
den Streitkräften die Finanzierung und 
Fortsetzung des Konflikts in Sudan er-
möglicht wird. 
 
Somit unterstützt Zadna International 
Company for Investment Limited die 
Handlungen und politischen Maßnahmen 
der SAF, die den Frieden, die Stabilität 
und die Sicherheit Sudans bedrohen. 

4.  Al Junaid Multi Activities Co 
Ltd 
 
alias 
Ajmac multi activities com-
pany; 
Al Gunade 

Anschrift: 
Street 3 Khartoum Block 17 
Alryad, Sudan 
Industrial Area 13, Sharjah, 
UAE P.O. Box 61401, Shar-
jah 
 
Art der Organisation: 
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung 
 
Datum der Registrierung: 
2009 

Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al 
Junaid) ist eine sudanesische Holdingge-
sellschaft, die vom Befehlshaber der Ra-
pid Support Forces (RSF), Mohamed 
Hamdan Dagalo (Hemedti), und seinem 
Bruder, dem stellvertretenden RSF-
Befehlshaber, Abdul Rahim Dagalo, kon-
trolliert wird. Das Unternehmen steht im 
Eigentum von Abdul Rahim Dagalo und 
seinen beiden Söhnen. Hemedti selbst ist 
Mitglied des Verwaltungsrats. 
 
Mit Sitz in Khartum hat Al Junaid Toch-
tergesellschaften in mehreren Wirt-
schaftszweigen, darunter im Goldberg-
bau und Goldhandel, und macht einen 
großen Teil der sudanesischen Goldin-
dustrie aus. Das Unternehmen verfügt 
über Bergbaukonzessionen in Darfur, 
insbesondere in der Nähe von Jebel A-
mer (Nord- Darfur) und in dem Gebiet 
Singo (Süd-Darfur), und ist auch außer-
halb dieser Region tätig. 
 
Die Goldminen in Darfur, einschließlich 
der Mine in Jebel Amer, stehen seit 2017 
unter der Kontrolle der RSF. 
 
Al Junaid generiert durch den Goldberg-
bau und den Goldhandel beträchtliche 
Einnahmen für die Familie Dagalo und 
die RSF, wodurch ihnen die Finanzierung 
und Fortsetzung des Konflikts in Sudan 
ermöglicht wird. 
 
Die RSF nutzt Al Junaids Produktion und 
Ausfuhr von Gold auch, um die militäri-
sche Unterstützung durch die Vereinigten 
Arabischen Emirate (VAE), in die der 
Großteil der sudanesischen Goldproduk-
tion geschmuggelt wird, und von der 
Wagner-Gruppe sowie die Lieferung von 
Waffen, die von den RSF im Konflikt in 
Sudan eingesetzt werden, zu sichern. 
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Somit unterstützt Al Junaid Multi Activi-
ties Co Ltd die Handlungen der RSF, die 
den Frieden, die Stabilität und die Si-
cherheit Sudans bedrohen. 

5.  Tradive General Trading Co Anschrift: 
P.O. Box 86436, Dubai 
(UAE) 
 
Art der Organisation: 
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung 
 
Datum der Registrierung: 
2018 

Tradive General Trading Co (Tradive) ist 
ein Unternehmen mit Sitz in den VAE, 
dessen Geschäftsführer und wirtschaftli-
cher Eigentümer der Major der RSF und 
jüngste Bruder von Mohamed Hamdan 
Dagalo (Hemedti), Algoney Hamdan 
Daglo, ist. 
 
Tradive ist Teil des Geschäftsnetzes der 
RSF, das stabile Einnahmen für die RSF 
generiert und ihnen damit die Finanzie-
rung und Fortsetzung des Konflikts in 
Sudan ermöglicht. Es wird als Strohfirma 
der RSF eingesetzt, über die beträchtli-
che Summen von und zu den RSF ge-
lenkt werden und die den Erwerb von 
Material zur Unterstützung der RSF-
Operationen ermöglicht. 
 
So hat Tradive beispielsweise Fahrzeuge 
für die RSF erworben, darunter die Klein-
lastwagen Hilux und Land Cruiser von 
Toyota, die häufig in hochmobile „Tech-
nikgeräte“, mit Waffen ausgestattete 
Wüstenfahrzeuge, umgebaut werden. Im 
ersten Halbjahr 2019 wurden mehr als 
1000 solcher Fahrzeuge aus den VAE 
nach Sudan eingeführt. Diese umgebau-
ten Fahrzeuge werden seit Langem von 
den RSF eingesetzt und werden im Kon-
flikt in Sudan auch weiterhin von ihnen 
eingesetzt, insbesondere für die Überwa-
chung der von der RSF kontrollierten 
Gebieten. 
 
Somit unterstützt Tradive General Tra-
ding Co die Handlungen der RSF, die 
den Frieden, die Stabilität und die Si-
cherheit Sudans bedrohen. 
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6.  GSK ADVANCE COMPANY 
LTD 

Anschrift: 
Ahmed Khair Street, Kharto-
um 11111, Sudan 
 
Art der Organisation: 
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung 

GSK ist ein Unternehmen im Bereich In-
formationstechnologie und Sicherheit mit 
Sitz in Sudan, das sich zu 60 % im Ei-
gentum des Majors der RSF und jüngs-
ten Bruders von Mohamed Hamdan 
Dagalo (Hemedti), Algoney Hamdan 
Daglo, befindet. 
 
GSK ist Teil des Geschäftsnetzes der 
RSF, das stabile Einnahmen für die RSF 
generiert und ihnen dadurch die Finan-
zierung und Fortsetzung des Konflikts in 
Sudan ermöglicht. GSK wird von den 
RSF als Strohfirma eingesetzt, wodurch 
Mittelzuflüsse zu den RSF ermöglicht 
werden, und ist an den Beschaffungsver-
fahren der RSF beteiligt. 
 
Seit spätestens 2019 arbeitet GSK dar-
über hinaus mit Aviatrade LLC, einem mi-
litärischen Versorgungsunternehmen mit 
Sitz in Russland, für den Erwerb von Ma-
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terial und Ausrüstung und dessen Liefe-
rung an die RSF sowie für entsprechende 
Schulungen zusammen, einschließlich in 
Bezug auf unbemannte Luftfahrzeuge, 
Überwachungsausrüstung und Ersatztei-
le. Im Konflikt in Sudan setzen die RSF 
Aufklärungsdrohnen und mit Waffen aus-
gestattete Drohnen ein. 
 
Somit unterstützt GSK Advance Com-
pany LTD die Handlungen der RSF, die 
den Frieden, die Stabilität und die Si-
cherheit Sudans bedrohen. 

 
 



ANHANG II 

Websites mit Informationen über die zuständigen Behörden und Anschrift für Notifikationen an die Europäische 
Kommission 

BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

 
BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

 
TSCHECHIEN 

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions 

 
DÄNEMARK 

https://um.dk/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

 
DEUTSCHLAND 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html 

 
ESTLAND 

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid 

 
IRLAND 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ 

 
GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

 
SPANIEN 

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

 
FRANKREICH  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

 
KROATIEN  

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955 

 
ITALIEN  

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/ 

 
ZYPERN  

https://mfa.gov.cy/themes/ 

 
LETTLAND  

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

 
LITAUEN  

https://www.urm.lt/en/sanctions 



 
LUXEMBURG  

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-
int/mesures-restrictives.html 

 
UNGARN  

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato 

 
ΜΑLTA  

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx 

 
NIEDERLANDE  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

 
ÖSTERREICH  

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/ 

 
POLEN  

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

 
PORTUGAL  

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

 
RUMÄNIEN  

http://www.mae.ro/node/1548 

 
SLOWENIEN  

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

 
SLOWAKEI  

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

 
FINNLAND  

https://um.fi/pakotteet 

 
SCHWEDEN  

https://www.regeringen.se/sanktioner 

 
 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission: 

Europäische Kommission 

Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion (GD FISMA) 

Rue Joseph II 54 

B-1049 Brüssel, Belgien 

E-mail: mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu 
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